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3 7 9 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 21. Juli 1982 betreffend die Ratifikation
des Europäischen Übereinkommens vom
7. Juni 1968 zur Befreiung der von diplomati-
schen oder konsularischen Vertretern errichte-
ten Urkunden von der Beglaubigung durch

Spanien

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parates hat Spanien am 10. Juni 1982 das Euro-

päische Übereinkommen zur Befreiung der von
diplomatischen oder konsularischen Vertretern
errichteten Urkunden von der Beglaubigung (BGBl.
Nr. 274/1973, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 369/1981) ratifiziert.

Das Übereinkommen tritt gemäß seinem Art. 6
Abs. 3 für Spanien am 11. September 1982 in Kraft.

Kreisky

380.

Kundmachung des Bundeskanzlers vom 21. Juli 1982 betreffend die Verlängerung der Wirk-
samkeit der Erklärung der Österreichischen Bundesregierung im Sinne des Artikels 25 und des
Artikels 46 der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Konvention zum Schutze der

Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. Nr. 210/1958)

Die Ständige Vertretung Österreichs beim Europarat hat mit Schreiben vom 10. Juni 1982 dem Gene-
ralsekretär des Europarates nachstehende Erklärungen übermittelt:

(Übersetzung)

ERKLÄRUNG

der Bundesregierung der Republik Österreich
gemäß Artikel 25 der am 4. November 1950 in
Rom unterzeichneten Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten

Ich erkläre im Namen der Bundesregierung der
Republik Österreich, daß diese ihre am 4. Septem-
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ber 1979 gemäß Artikel 25 der am 4. November
1950 in Rom unterzeichneten Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
abgegebene Erklärung für einen Zeitraum von drei
Jahren, vom 3. September 1982 an gerechnet, ver-
längert.

Wien, am 1. Juni 1982

Pahr m. p.

(Übersetzung)

ERKLÄRUNG

der Bundesregierung der Republik Österreich
gemäß Artikel 46 der am 4. November 1950 in
Rom unterzeichneten Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten

Ich erkläre im Namen der Bundesregierung der
Republik Österreich, daß diese ihre am 4. Septem-
ber 1979 gemäß Artikel 46 der am 4. November
1950 in Rom unterzeichneten Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
abgegebene Erklärung für einen Zeitraum von drei
Jahren, vom 3. September 1982 an gerechnet, ver-
längert.

Wien, am 1. Juni 1982

Pahr m. p.

Die ursprünglichen Erklärungen der Bundesregierung sind in BGBl. Nr. 210/1958, die bisherigen
Verlängerungen in BGBl. Nr. 225/1964, 331/1967, 311/1970, 508/1973, 526/1976 und 19/1980 kundge-
macht.

Kreisky

381.

Kundmachung des Bundeskanzlers vom 21. Juli 1982 betreffend die Verlängerung der Wirk-
samkeit der Erklärung der Österreichischen Bundesregierung im Sinne des Artikels 6 Absatz 2
des Protokolls Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten,
durch die gewisse Rechte und Freiheiten gewährleistet werden, die nicht bereits in der Konven-

tion oder im ersten Zusatzprotokoll enthalten sind (BGBl. Nr. 434/1969)

Die Ständige Vertretung Österreichs beim Europarat hat mit Schreiben vom 10. Juni 1982 dem General-
sekretär des Europarates nachstehende Erklärung übermittelt:

(Übersetzung)

ERKLÄRUNG

der Bundesregierung der Republik Österreich
gemäß Artikel 6 Absatz 2 des am 16. Septem-
ber 1963 in Straßburg unterzeichneten Proto-
kolls Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der

Menschenrechte und Grundfreiheiten

Ich erkläre im Namen der Bundesregierung der
Republik Österreich, daß diese ihre am 4. Septem-
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ber 1979 gemäß Artikel 6 Absatz 2 des am 16. Sep-
tember 1963 in Straßburg unterzeichneten Proto-
kolls Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten abgegebene
Erklärung für einen Zeitraum von drei Jahren, vom
3. September 1982 an gerechnet, verlängert.

Wien, am 1. Juni 1982

Pahr m. p.

Die ursprüngliche Erklärung der Bundesregierung ist in BGBl. Nr. 218/1970, die bisherigen Verlän-
gerungen sind in BGBl. Nr. 312/1970, 509/1973, 527/1976 und 20/1980 kundgemacht.

Kreisky

382.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

Österreich — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ; Änderung des Agrarnotenwechsels
vom 21. Juli 1972 im Zusammenhang mit dem Freihandelsabkommen

A. Note Österreichs

(Übersetzung)
ÖSTERREICHISCHE MISSION BEI DEN
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Brüssel, 21. Oktober 1981

Herr Generaldirektor!

Ich beehre mich, auf den Notenwechsel vom
21. Juli 1972*) Bezug zu nehmen, welcher men-
genmäßige Zugeständnisse betrifft, die Österreich
zugunsten der Gemeinschaft für Obst, Gemüse und
Wein, sowie Zugeständnisse, die die Gemeinschaft
Österreich für Färsen und Kühe bestimmter
Höhenrassen eingeräumt hat.

Die Konsultationen, die zwischen unseren beiden
Delegationen im Hinblick auf die Anpassung dieser
Zugeständnisse im Zusammenhang mit dem Beitritt
Griechenlands zur Gemeinschaft durchgeführt
wurden, haben zu folgenden Ergebnissen geführt:

1. Obst, Gemüse und Wein
Der Anteil, welcher der Gemeinschaft in ihrer
derzeitigen Zusammensetzung vorbehalten ist,
lautet wie folgt:
— 82% des Gesamtkontingentes für Frischobst

— 65% des Gesamtkontingentes für Frischge-
müse

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 466/1972
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— 52% jeweils von den Gesamtkontingenten
für die Einfuhren von Faßwein und Fla-
schenwein.

Alle anderen Bestimmungen des Notenwech-
sels bleiben unverändert.

2. Färsen und Kühe bestimmter Höhenrassen

Die Gemeinschaft verpflichtet sich, die notwen-
digen Maßnahmen zu treffen, damit das jähr-
lich eröffnete Zollkontingent für Färsen und
Kühe bestimmter Höhenrassen der Tarifstelle
01.02 A. II. des Gemeinsamen Zolltarifes, des-
sen Summe derzeit 38000 Stück beträgt, in
einer Weise administriert und zu einem Zeit-
punkt eröffnet wird, daß die tatsächliche Aus-
nutzung durch Einfuhren vom 1. Juli jeden
Jahres an sichergestellt ist.

Der vorliegende Notenwechsel wird von den bei-
den Vertragsteilen nach ihren eigenen Verfahren
genehmigt werden.

Ich wäre Ihnen dankbar, würden Sie mir Ihr Ein-
verständnis mit dem Inhalt dieser Note bestätigen.

Genehmigen Sie, Herr Generaldirektor, den
Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Ratifikation vorbehalten

G. Seyffertitz m. p.

Botschafter

Herrn
H. von Verschuer
Stellv. Generaldirektor
Generaldirektion Landwirtschaft der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften
rue de la Loi 200
B-1049 B r ü s s e l

B. Note der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

(Übersetzung)

KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN

GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT

Brüssel, 21. Oktober 1981

Herr Botschafter!

Ich beehre mich, meine Zustimmung zum
Inhalt Ihrer Note vom 21. Oktober 1981, welche
wie folgt lautet, zu bestätigen:

„Ich beehre mich, auf den Notenwechsel vom
21. Juli 1972 Bezug zu nehmen, welcher mengen-
mäßige Zugeständnisse betrifft, die Österreich
zugunsten der Gemeinschaft für Obst, Gemüse und
Wein, sowie auf Zugeständnisse, die die Gemein-
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schaft an Österreich für Färsen und Kühe bestimm-
ter Höhenrassen eingeräumt haben.

Die Konsultationen, die zwischen unseren beiden
Delegationen im Hinblick auf die Anpassung dieser
Zugeständnisse im Zusammenhang mit dem Beitritt
Griechenlands zur Gemeinschaft durchgeführt
wurden, haben zu folgenden Ergebnissen geführt:

1. Obst, Gemüse und Wein
Der Anteil, welcher der Gemeinschaft in ihrer
derzeitigen Zusammensetzung vorbehalten ist,
lautet wie folgt:

— 82% des Gesamtkontingentes für Frischobst

— 65% des Gesamtkontingentes für Frischge-
müse

— 52% jeweils von den Gesamtkontingenten
für die Einfuhren von Faßwein und Fla-
schenwein.

Alle anderen Bestimmungen des Briefwechsels
bleiben unverändert.

2. Färsen und Kühe bestimmter Höhenrassen

Die Gemeinschaft verpflichtet sich, die notwen-
digen Maßnahmen zu treffen, damit das jähr-
lich eröffnete Zollkontingent für Färsen und
Kühe bestimmter Höhenrassen der Tarifstelle
01.02 A. II. des Gemeinsamen Zolltarifes, des-
sen Summe derzeit 38000 Stück beträgt, in
einer Weise administriert und zu einem Zeit-
punkt eröffnet wird, daß die tatsächliche Aus-
nutzung durch Einfuhren vom 1. Juli jeden
Jahres an sichergestellt ist.

Der vorliegende Notenwechsel wird von den bei-
den Vertragsteilen nach ihren eigenen Verfahren
genehmigt werden.

Ich wäre Ihnen dankbar, würden Sie mir Ihr Ein-
verständnis mit dem Inhalt dieser Note bestätigen."

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Aus-
druck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

H. von Verschuer m. p.

Stellvertretender Generaldirektor

S. E. Herrn Botschafter
Georg Seyffertitz
a. o. und bev. Botschafter
Leiter der Österreichischen Mission bei den Europäischen
Gemeinschaften
av. des Klauwaerts 35-36
1050 Brüsse l

Die Ermächtigung zur Abgabe der Mitteilung über den Abschluß des nach dem österreichischen Bun-
des-Verfassungsgesetz vorgesehenen Verfahrens wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und vom
Bundeskanzler gegengezeichnet; der Notenwechsel ist am 1. Jänner 1982 in Kraft getreten.
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